
 

 

Antrag Merchandise von Bezirken für OG 
 

 
 

 

 

 

Antragsteller: 

KLJB-Diözesanvorstand 

 

 

 

Antrag: 

Die Diözesanversammlung möge beschließen, dass Geschenke von Bezirken an 

Ortsgruppen von der Diözesanebene bezuschusst werden. 

Dazu muss ein Antrag vom Bezirk an den Diözesanvorstand bzw. die 

Geschäftsführung gestellt werden. Darin muss begründet werden, warum das 

Geschenk die Beziehung zwischen der Ortsgruppe und dem Bezirksteam stärkt. 

Jede Ortsgruppe in dem betreffenden Bezirk muss ein Geschenk erhalten. Der 

Antrag wird von der KLJB-Geschäftsführung und dem Diözesanvorstand geprüft 
und freigegeben. 

Der maximale Förderbetrag liegt bei 20€ pro Ortsgruppe innerhalb des beantragenden 

Bezirkes.  
Die Förderung kann einmalig pro Jahr und Bezirk beantragt werden.  
 

Empfehlung vom Vorgehen:  
 

1. Idee des Bezirksteams 
2. Rücksprache mit der Geschäftsführung bezüglich Förderfähigkeit 
3. Beschaffung der Geschenke  

4. Abrechnung mit Zuschussformular und Originalbelegen  

 

Begründung: 

Es sind bereits öfter Anfragen beim Diözesanvorstand eingetroffen, ob dieser ein 

Geschenk bereitstellen kann, das Bezirke ihren Ortsgruppen bei einem Besuch 

mitbringen können. 

Da Bezirke und ihre Ortsgruppen sehr unterschiedlich sind, bietet es sich an, 

dass jeder Bezirk sich selbst überlegt, ob den Ortsgruppen ein Geschenk 

gemacht werden soll. Und wenn ja, wie dieses aussehen soll. 

Da manche Bezirke sehr viele Ortsgruppen umfassen und deshalb die finanzielle 

Belastung sehr hoch wäre, sollen gleiche Voraussetzungen geschaffen werden. 
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